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RS OGH 1983/2/16 3Ob679/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.1983

Norm

ABGB §1304 A

ABGB §1310

Rechtssatz

Kein (Mitverschulden) Verschulden tri t ein achtjähriges Kind, da es nicht weiß, daß es nicht neben einer scheinbar

erloschenen Feuerstelle spielen darf, weil dabei, wenn jemand einen Gegenstand hineinwirft vielleicht eine gefährliche

Stichflamme entstehen könnte.
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